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senverniditungsmitteln zu Aggrressions- 
zwecken propagiert oder zum Bruch völker
rechtlicher Vereinbarungen, die der Wah
rung und Festigung des Friedens dienen, 
auffordert oder in diesem Zusammenhang 
zur Verfolgung von Anhängern der Frie
densbewegung aufreizt, gegen diese Per
sonen wegen ihrer Tätigkeit Gewalt an
wendet, sie verfolgt oder verfolgen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu 
acht Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder 
zu ihrer Durchführung eine Organisation 
oder Gruppe bildet oder mit der Tat einen 
Angriff auf Leben oder Gesundheit eines 
Anhängers der Friedensbewegung führt, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

§90
Völkerrechtswidrige Verfolgung 

von Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik

Wer im Widerspruch zum Völkerrecht 
maßgeblich oder mit besonderer Aktivität 
daran mitwirkt, unter Ausdehnung der 
Gerichtshoheit der Bundesrepublik Deutsch
land Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik wegen der Ausübung ihrer ver
fassungsmäßigen Staatsbürgerrechte zu ver
folgen, zu ihrer Verfolgung aufzufordern 
oder die Verfolgung anzuordnen oder zu 
veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zehn Jahren bestraft, soweit nicht nach 
anderen Gesetzen eine höhere Strafe ver
wirkt ist.

§91
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer es unternimmt, nationale, eth
nische, rassische oder religiöse Gruppen zu 
verfolgen, zu vertreiben, ganz oder teil
weise zu vernichten oder gegen solche 
Gruppen andere unmenschliche Handlun
gen zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) Wer durch das Verbrechen vorsätz
lich besonders schwere Folgen verursacht, 
wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe 
oder mit Todesstrafe bestraft.

§92
Faschistische Propaganda, Völker- 

und Rassenhetze

(1) Wer faschistische Propaganda, Völ
ker- oder Rassenhetze treibt, die geeignet 
ist, zur Vorbereitung oder Begehung eines 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit auf
zuhetzen, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder 
zu ihrer Durchführung eine Organisation 
oder Gruppe bildet, wird mit Freiheits
strafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

§93
Kriegsverbrechen

(1) Wer bei bewaffneten Auseinander
setzungen allgemein anerkannte völker
rechtliche Normen verletzt, insbesondere 
wer

1. verbotene Kampfmittel einsetzt oder 
ihren Einsatz anordnet;

2. unmenschliche Handlungen gegen die 
Zivilbevölkerung, Verwundete, Kranke, 
Wehrlose oder Gefangene begeht oder an
ordnet;

3. fremdes Gut sich aneignet oder ohne 
militärische Notwendigkeit zerstört oder 
solche Handlungen anordnet;

4. das Zeichen des Roten Kreuzes oder 
ihm gleichgestellte Zeichen mißachtet oder 
mißbraucht, Gewaltakte gegen Personen 
oder Einrichtungen, die diese Zeichen füh
ren, begeht oder solche Handlungen anord
net;

5. Gewaltakte gegen Parlamentäre be
geht oder anordnet,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr bestraft.

(2) Wer das Verbrechen zum Zwecke 
oder im Zusammenhang mit einer Aggres
sion begeht, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter fünf Jahren bestraft.

(3) Wer durch das Verbrechen vorsätz
lich besonders schwere Folgen verursacht, 
wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe 
oder mit Todesstrafe bestraft.

§94
Unternehmen

Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes 
ist jede auf die Verwirklichung eines Ver
brechens gerichtete Tätigkeit.


